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Die E1gentums frage In den Dokumenten der katholischen Soz1jallehre

In der Auseinandersetzung ber die Stellung ligen Erfordernissen des Gemeinwohls ENTISPrCE-
der katholischen Soziallehre 7A08 E1ıgentum end gestalten.
wırd me1st auch auf kirchenlehramtliche uße- Leıider SELZT Leo C be1 seiınen Lesern die
rungen hıingewlesen. Gelegentliche Hınweise Kenntnis und die Einsicht OTraus, W as dieser
reichen jedoch nıcht Aaus, das Verständnis Gestaltungsfreiheit als unwandelbarer Kern
dieser Lehre, ihrer Entwicklung und Nament- vorgegeben 1st, und versaumt CSy 1es Aau$s-

lıch der Kämpfte erschliefßen, die ZUuU 'Teil drücklich klarzulegen; bezeichnet kurzer-
1m eigenen Haus ausgetragen wurden der hand das Eigentum chlechthin als naturrecht-
noch werden, Zzu anderen 'e1] außen- lich, wOomıt sıch 1n Wiıderspruch serzen

stehende Gegner eführt werden mußten und scheint Thomas VO  - Aquın, der als „2U5
mussen, deren Angrifte aut die Institution gentium“ (nıcht ULLSCT Völkerrecht, sondern be1
des E1gentums abzuwehren. Darum hıer der allen Völkern anzutreftendes Recht) bezeıch-
Versuch, 1n aller Kurze eınen Überblick dar- eı Tatsächlich esteht eın Widerspruch. Leo
ber bieten. ÖC spricht davon, da{ß N überhaupt Eıgen-

Da dıe Kirchenväter des ersten christlichen LUm 51bt; das Bestehen einer Eigentumsord-
ahrhunderts nıcht sehr dem Eıgentum als un: deren vewissenhafte Beachtung 1St
solchem als vielmehr dem Reichtum aufßerst tür ıhn eın unmıiıttelbar AUS der „Natur der
kritisch, Ja skeptisch gegenüberstanden, 1St be- Sache“ (aus der Wıdmung der Erdengüter
kannt; einzelne rhetoris besonders e1n- alle Menschen) erfließendes Rechtsgebot; 1n
drucksvoll formulierte AÄußerungen VO  - Kır- diesem Sınne 1St Eıgentum „1US naturae“. Alle
chenvätern werden VO  a engagıerten Gegnern Völker haben dem durch VO  - ihnen geschaffene
des E1gentums heute noch SCII 1Ns Feld DCc- der be1 ıhnen eingelebte, 1m wesentlichen
führt;: davon braucht 1er ıcht die ede übereinstimmende, 1n den FEinzelheiten dage-
se1n. SCIH weIilit auseinandergehende Eigentumsord-

Verhältnismäfßig früh 1n der Kirche nungen Genüge > das Nanntien dıe Alten
„1US gentium “ ; davon spricht IThomas VOuch schon der Streıit die relıgıöse Armut

e1n, das 1st die Armut der allmählich Aquın und ıhm folgend die scholastische 'Ira-
dıtıon. SO haben beide, Leo CTE und 'Lho-Reichtum gelangten Kirche un die Armut

der Armut gelobenden Ordensleute. Obwohl INaSs, jeder MIt seiner Aussage vollkommen
recht.ın der heutigen Eigentumsdiskussion immer

och nachklingt, 1St auch davon 1er nıcht Jahrzehntelange, MIt Leidenschaft veführte,
handeln. uch heute noch nıcht ganz ZUuUr uhe gekom-

Den Begınn eiıner „Soziallehre“ der Kıirche INEILC Auseinandersetzungen, dıe dem Ansehen
pflegen WIr mIit der Enzyklika Leos OEDE „Re- der katholischen Soziallehre schwer geschadet
1U novarum“ (1891) AaANZUSeTIzZen. Obwohl haben, waren 115 erspart geblieben, WEe1Nn Leo
deren Thema die Arbeiterfrage 1St, handelt S1e ET dıe seinen Zeıtgenossen nıcht mehr M
eingehend VO Eıgentum, näherhin VO  . des- läufige Unterscheidung zwiıischen dem, W 4S hıer
SsCH Berechtigung, die die Angrifte des Gotteswerk, un dem, W ds Menschenwer 1st,
Kommunismus-Sozialismus verteidigt wırd. 1n Erinnerung gerufen hätte. Ehrlicherweise
Gan7z klar wırd ausgesagt, Ott habe den wırd 198028 zugeben mussen, da{ß nıcht 11UL die
Menschen un der staatlichen Rechtsetzung Zeıtgenossen stark dem Eindruck des 1N-
überlassen, dıe Eigentumsordnung den Jewel- dividualistisch-liberalistischen Zerrbilds des
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Eıgentums standen, sondern auch die Enzy- daß der der die Gegner Sar ıcht das Eıgen-
klıka selbst sıch ıcht völlig dem Einfluß des Iu: überhaupt, sondern 1Ur das private Pro-
Zeıtgeistes entziehen vermocht hat: VO:  5 duktionsmitteleigentum bekämpfen, dessen
elner „Heiligsprechung“ des Eigentums, die Stelle s1e Gemeineigentum setzen wollten. In
INa  3 hat hineinlesen wollen, ann allerdings der 'Tat ware 6S glücklicher SCWCECSCIL, 1es8 deut-
keine ede se1in. lıcher herauszustellen und die Abwehr StreNg

Obwohl Leo XL klargestellt hatte, der aut den Punkt konzentrieren, auf den der
Staat habe dıe Eigentumsordnung gestalten Angriff sıch richtete. Leos Beweisführung für
un den jeweiligen Ertordernissen des Ge- das Eigentum zeıgt aber, daß N wußte,
meiınwohls AaNZUDaSsSSCN, INg dem Eın- CS Ing. Als Beweıs für das, W as VCI-

$ u48 der auch WweIit 1n katholische Kreise e1IN- teidigt, wählt das echt des Arbeıters, Von

gedrungenen Vorstellung VO „Nachtwächter- seinem Lohn sıch eın Stück Boden kaufen.
cstaat“ der Streit die Befugnisse des Staats Boden 1St keıin Konsumgut, sondern AaUuUSSCSDTrO-
gegenüber dem Eıgentum weıter. Liberalen chen Produktionsmittel; W as Leo verteidigt,
Katholiken erschien unvorstellbar, dafß der W as dem Arbeiter siıchern wiıll und wünscht,
Papst dem Staat mehr zugestanden haben dafß CS erreiche, würden WI1r heute Produk-

Arbeitnehmerhandkönne als Vorschriften bau-, feuer- der t1ionsmitteleigentum
derer sicherheitspolizeilicher Art erlassen NECNNEN, und das, W as dem Arbeiter wünscht
ber den Gebrauch, den der Eıgentümer VO':  } un wonach streben ıhm empfiehlt, „Ne-
seinem Eigentum machen darf. benerwerbssiedlung“. Zu der Frage, ob der

In diesem iınn wurde enn auch Rerum Staat gegebenenfalls befugt der S4200 verpflich-
1Ns Deutsche übersetzt, wobel der UÜber- LeL ware, 1n die Verteilung des E1ıgentums e1N-

SEIZeEer völlig übersah, da{fßs der Papst VO (32- zugreifen, beispielsweise S1e gerechter
brauch der Anwendung der Handhabung) gestalten, außert Leo XII sıch noch nıcht.
nıcht des E1ıgentums, sondern des Rechts auf Diese VO  $ Leo XIIL noch nıcht angeschnit-
Eıgentum, das 1St VO  - dem Recht, Eıgentum tene Frage greift Pıus C 1n „Quadragesimo

NnNO  « auf. Er erklärt die bestehendeerwerben, spricht; dieses echt könne der
Staat ıcht abschaften, sondern habe 11UTr des- Verteilung des E1igentums der Reichtümer)

ausdrücklich als ungerecht und ordert M1tSC1M1 Handhabung regeln (RN 39 Abs 3
Da MIt der Fehlübersetzung das VEI- Nachdruck deren gerechtere Gestaltung durch
nelint wurde, W ds Leo XeBEB8 früherer Stelle Beteiligung breitester Kreıise Eıgentum un
(RN ausdrücklich dem Staat als Aufgabe acht den Staat (mit-)verantwortlich dafür,
ZUWelst, wurde oftenbar nıcht bemerkt. Was wıiıll das 1e] ber nıcht durch revolutionären

dem Staat zuerkennt, 1St welt mehr als Umsturz, sondern auf evolutiıvem Weg errel-
staatlıche Intervention 1mM technischen Wort- chen (Zıft. 9—6 Sıch überhaupt mit der
SINN bloßes Eıngreiten AaUuUSs besonderem Anlaß Eigentumsfrage befassen sieht S1' genO-
VO  a Fall Fall); nach ıhm soll der Staat viel- tıgt durch die Mifßdeutungen der Lehre selines
mehr eine Gesamtordnung des Rechtsinstituts Vorgängers Leo A präzisiert sS1e VOT

„E1gentum“ MIt allen einschlägigen Rechtsfigu- allem dahın, da{ß der Individualfunktion
S14 un: Rechtsnormen entwerten und verwırk- un der Sozialfunktion des Eıgentums yleiches
lıchen Der diesbezüglich entbrannte Streıit 1St Gewicht beilegt (Zil, 45 f.) uts Ganze BCSC-
wıirklich nıcht ıhm anzulasten, sondern den hen verte1idigt das Eıgentum viel weniger,
Lesern der Enzyklika, dıe 1n iıhren yewohnten als dessen soz1iale Bıindung betont und den
Vorstellungen nıcht begriffen, und für den Eıgentümern ihre daraus erwachsenden SOZ12-
deutschen Sprachbereich der Übersetzung, len Pflichten e1ns  ärft.
die entscheidende Stellen tehlerhaft übertrug. In diesen Zusammenhang gehört auch seın

Gern wiırft 111E  - Rerum 1NOVarum und den „Soztalisierungsbescheid“ Zift 114); des
iıhr nachfolgenden kırchenamtlichen Dokumen- Gemeinwohls wiıllen kann nıcht 1LUTr M u
ten VOT, S1€e hätten übersehen der verkannt, rechtfertigt, sondern gyeboten se1ın, bestimmte

348



Umschau

Arten VO  - Gütern der Ööftentlichen Hand VOT- gıstra“ (1961) Au Eigentumsfrage keine Aus-
zubehalten, Iso keine 5System- der otal- führungen grundsätzlicher Ärt, dıe über die
Sozialisierung, W 1e€e der Kommunısmus will, Aussagen seliner Vorgänger hinausgingen. Zur
sondern 1n dem Ausmafß, Ww1e Gründe des (38- Frage der Mitbestimmung außert sıch wohl-
meinwohls datür sprechen. Das hat INa  ; dahin wollend; oftenbar OTraus, S1e lasse sıch
auslegen wollen, die katholische Soziallehre gestalten, da{fß weder das Eıgentum als In-
schätze das Priyateigentum höher als das (Ge- stıtution noch wohlerworbene Rechte der Eı-
meilne1gentum, und gebe s1ı1e auch dem Pri- gentumer verletzt werden müßten.
vateıgentum Produktionsmitteln den Vor- In dieser Rıchtung schreiten aul und
ZUS VOT Gemeıine1igentum; das letztere edürfe das Z weite Vatikanısche Konzıl weıter fort,
el1nes Rechtfertigungsgrunds, das erstere N1'  cht hne grundsätzlich Neues auszusprechen. In
Das dürfte Zu viel behauptet se1n; eines echt- „Populorum progressio“ (1967) trıtt aul VI
fertigungsgrunds bedarf CS dann, WwWenn recht- noch einmal der liıberalistischen Auffassung
mäßiges Eigentum, gleichviel ob Privat- der VO Eıgentum als 1mM mißverstandenen 1nnn
Gemeıine1igentum, seinem Eıgentümer „absolutes“, das 1St schrankenloses, ed1in-
dessen Wıllen werden oll Grund- gungslos auszuübendes Recht Zıft
ätzlıch dagegen 1sSt schlicht nach Gesichtspunk- 23)8 der Aufschrei, den damıt 1n der 1ıbe-
ten der Zweckmäßigkeit entscheiden, ob be- ralen Wirtschaftspresse auslöste, bewies, da{ß
stimmte Güter besser 1n priıvater der ın Ööftent- diese Vorstellung immer och fortlebt, jas daß
licher Hand lıegen. FEın echter Vorrang, dem die Absage der katholischen Soziallehre in

metaphysische Dıgnität zukommt, eıgnet bestimmten reisen bıs heute noch nıcht e1n-
1Ur dem Menschen als vernunftbegabtem We- mal ZUr KenntnisMISt.
SCI1 1n seinem Verhältnis ZUrTr vernunftlosen Sa- Versucht IMan, sıch über das Verhalten der
chenwelt. Dıies letztere miı1ıt Nachdruck betont Kırche un iıhres Lehramts 1n Sachen des E1ı-

haben, 1St das besondere Verdienst Pıus ZCENLUMS eın Gesamturteil biılden, dann
XIL 1n seiner Pfingstansprache 1941 wiırd INa be1 aller Zustimmung ihrem

Wo Pıus A N auf das Eıgentum Lehrgehalt dennoch einen bedauerlichen Feh-
sprechen kommt, gyeschieht CS me1lst 1mM Z ler ıhrer Verfahrensweise beklagen. Die Kırche
sammenhang mıiıt der Frage der SOgCNANNTLEN hat sıch das (Gesetz des Handelns VO Gegner
„wirtschaftlichen Mitbestimmung“ ; da sieht VOrS  reiben lassen; s1e hat reagıert,
dıe Gefahr, da{fß Eıgentümerrechte verletzt rechtzeitig und dem Angriff zuvorkommend
werden;: manche wollen iıhn dahin verstehen, ZzZu aglıeren. Weiıl VOTL allem der Sozialismus
da{fß eine voll gleichgewichtige Mitbestim- Marxscher Herkunft das priıvate Produktions-
Mung der Arbeitnehmer mMi1t dem Arbeitgeber mitteleigentum bekämpfte, hat die Kırche
1n dessen Eıgenschaft als Eıgentümer der Pro- (die christlichen Kirchen), AaNSTAatt miıt allem
duktionsmitte]l als unvereıinbar mıiıt der Inst1- Nachdruck dessen Sozialfunktion betonen
tution des Eıgentums ansehe. Diese Streitfrage und den Eıgentümern die iıhnen daraus erwach-
1st ler nıcht vertietfen. Da{iß Pıus XE dem senden soz1alen Pflichten einzuschärfen, S1'
gegenständlichen Eıgentum den gleichen pCI- darauf verlegt, die Institution des Eıgentums
sonhaften Charakter zugeschrieben habe W I1e un damıt mu{fßte es scheinen die Posıtion
der menschlichen Arbeit, 1St eine Textfäl- der E1ıgentümer, der Reichen und Mächtigen,
schung, die dıe Fehlübersetzung VO'  } Rerum verteidigen. Unvermeidlich ZOS S1e sich
1OVarum erinnert; Pıus DE spricht Ww1e Leo damit den bösen Schein Z CS mI1t „denen da
SNa VO „Rech auf Eıgentum“ Botschaft ben  c die Enterbten, die Proletarier

den Wıener Katholikentag 1932 Utz-Gro- halten Dıesen bösen Schein und den Vel-
Ner 628); dieses echt 1St selbstverständlich meıidlich damıt verbundenen, aum wıeder-
ein personhafrtes, 1n der Personwürde des gyutzumachenden Verlust Vertrauen hätte
Geist-Leib-Wesens Mensch gründendes echt s1e sich können.

Johannes macht 1n „Mater et —_ Oswald U, Nell-Breuning 5 /
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